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Stadt Gladbeck Gladbeck, 28.10.2020 

 Vorlage Nr. 20/0373 

Federf. Stadtamt: Geschäftsstelle Rat und Bürger 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Rat Bürgermeisterin Weist Entscheidung 05.11.2020 8 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Änderung der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck 

 
Begründung: 

 

In der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck werden die nachfolgend aufgeführten Änderun-

gen vorgeschlagen. Eine Synopse zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck ist 

als Anlage 1 beigefügt. 

 

 

Umbenennung des Haupt- und Finanzausschusses in den Haupt-, Finanz- und Digitalisie-

rungsausschuss 

Der Themenkomplex der Digitalisierung hat in der Verwaltung in den letzten Jahren an 

großer Bedeutung gewonnen. Die Digitalisierung ist ein wichtiges Zukunftsprojekt und be-

trifft Wirtschaft, Gesellschaft, Bildung, Kultur pp. Um diesem Thema zukünftig noch größere 

Bedeutung beizumessen, soll der Haupt- und Finanzausschuss auf Antrag der SPD- und 

CDU-Ratsfraktionen die Zuständigkeit für alle grundlegenden Entscheidungen im Rahmen 

der Digitalisierung erhalten. Diese Schwerpunktsetzung soll sich zusätzlich in der neuen 

Bezeichnung als „Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss“ niederschlagen. 

 

 

Änderung der Bezeichnung „Bürgermeister“ in „Bürgermeisterin“ 

Am 27.09.2020 wurde Bettina Weist zur Bürgermeisterin der Stadt Gladbeck gewählt und 

tritt am 01.11.2020 als erste gewählte Bürgermeisterin in Gladbeck ihr Amt an. Von daher 

wird die in einigen Paragraphen genannte Bezeichnung „Bürgermeister“ in „Bürgermeiste-

rin“ geändert.  
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Anpassung der Vorschrift zum Ältestenrat 

§ 10 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck bestimmt, dass bei Fraktionen mit min-

destens 10 Mitgliedern ein stellvertretender Vorsitzender, bei Fraktionen mit mindestens 

20 Mitgliedern zwei stellvertretende Vorsitzende an den Sitzungen des Ältestenrates teil-

nehmen. Diese Grenzen richteten sich nach den Vorgaben in § 46 der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW).  

 

Mit Gesetz vom 11. April 2019 wurden die Grenzen für stellvertretende Fraktionsvorsitzen-

de in § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO NRW wie folgt gefasst: „bei Fraktionen mit mindestens 

acht Mitgliedern auch ein stellvertretender Vorsitzender, mit mindestens 16 Mitgliedern 

auch zwei und mit mindestens 24 Mitgliedern auch drei stellvertretende Vorsitzende.“  

 

Es wird daher vorgeschlagen, § 10 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck entspre-

chend anzupassen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Die als Anlage 2 beigefügte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck 

vom 13.03.1995, zuletzt geändert durch Satzung vom 17.02.2017, wird beschlossen. 

 

 

 Der Bürgermeister 

 

 

 

 

 - Ulrich Roland - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


